
Lebensgemeinschaft ohne Ehe

Landeskulturgesetz - Schutz vor Lärm - vom 14. Mai 
1970 (GBl. II 1970 Nr. 46 S. 343) und der 1. DB zur 
4. DVO - Begrenzung der Lärmimmissionen - vom 
26. Oktober 1970 (GBl. II 1970 Nr. 87 S. 595).
Den Notwendigkeiten des gesellschaftlichen Zu
sammenlebens folgend, ist ein absoluter Schutz vor
L. nicht möglich. Vor allem in den Beziehungen zwi
schen Mietern (§ 105 Abs. 2 ZGB) und Grundstücks
nutzern kommt es darauf an, die wechselseitigen In
teressen entsprechend den konkreten Gegebenhei
ten abzuwägen. Nicht jede Geräuscheinwirkung 
(Tierhaltung, Musizieren, Benutzen von lauten tech
nischen Geräten) ist Störung im Sinne des §328 
ZGB. / Stadt- und Gemeindeordnungen und diffe
renziert ausgestaltete / Hausordnungen, die mög
lichst den Belangen aller Hausbewohner Rechnung 
tragen, können wesentlich dazu beitragen, daß Strei
tigkeiten über diese Fragen vermieden werden.

Lebensgemeinschaft ohne Ehe - Zusammenleben 
von Mann und Frau ohne / Eheschließung. Am ver
breitetsten ist die L. als Vorstufe der■/ Ehe, und 
hier sind es meist junge Menschen, die auf diese Wei
se prüfen wollen, ob von ihren Auffassungen und In
teressen, ihrem Charakter sowie ihren gesamten Le
bensumständen her die Voraussetzungen für eine 
Ehe und die Gründung einer / Familie gegeben 
sind.
Das / Familienrecht findet auf die L. keine Anwen
dung, weil sie im Gegensatz zur Ehe kein familien
rechtliches / Rechtsverhältnis ist. Sind Kinder aus 
der L. hervorgegangen, gelten für deren Beziehun
gen zu Vater und Mutter die entsprechenden Rege
lungen des FGB für ? außerhalb der Ehe geborene 
Kinder. Auf bestimmte Seiten der Partnerbeziehun
gen und die Lösung bestimmter Konflikte sind zivil- 
rechtliche Bestimmungen anwendbar, z. B. hinsicht
lich Entstehung und Aufhebung von Miteigentum 

gemeinschaftliches Eigentum) sowie in bezug auf 
den Inhalt des Rechtsverhältnisses an der von beiden 
Partnern bewohnten Wohnung. / Erbe des anderen 
kann jeder Partner nur durch A Testament werden, 
eine / gesetzliche Erbfolge gibt es bei der L. nicht.

Lebensversicherung - in verschiedenen Tarifformen 
mögliche freiwillige Versicherung, bei der die Fäl
ligkeit der Versicherungsleistung an eine bestimmte 
Versicherungsdauer bzw. den Tod des Versicherten 
geknüpft ist. Die verschiedenen Formen der L. ent
sprechen den unterschiedlichen Sicherungsbedürf
nissen, die mit dem Abschluß einer L. befriedigt wer
den sollen. Versicherungen nur auf den Todesfall, 
bei denen die Versicherungssumme nur dann ausge
zahlt wird, wenn der Versicherte während der Ver
tragsdauer stirbt, sind nicht verbreitet. Hauptformen 
sind die gemischten Versicherungen, bei denen die 
Vorsorge für den Todesfall mit einem individuellen 
Sparvorgang verbunden ist.
Die 4 wichtigsten Tarife dafür sind: Versicherung für 
den Erlebens- und Todesfall. Die Versicherungs

summe wird beim Tode des Versicherten, späte
stens bei Ablauf der vereinbarten Versicherungsdau
er fällig. Bei Tod durch Unfall wird die doppelte Ver
sicherungssumme gezahlt. Der Beitrag ist monatlich 
bis zum Ablauf der Versicherung, bei vorherigem 
Tod des Versicherten bis zu diesem Zeitpunkt zu ent
richten, kann aber auch einmalig für die gesamte 
Versicherungsdauer gezahlt werden. Versicherung 
mit höheren Leistungen im Todesfall. Diese Versi
cherungsform entspricht im wesentlichen dem ge
nannten Tarif, sieht jedoch höhere Leistungen an die 
Hinterbliebenen vor (also wenn der Tod vor Ablauf 
der Versicherungsdauer eintritt): Im Todesfall wird 
die doppelte, bei Tod durch Unfall die dreifache 
Versicherungssumme gezahlt. Versicherung mit fe
stem Auszahlungstag. Diese Versicherung garantiert 
Kindern bzw. Jugendlichen zu einem im Vertrag be
stimmten Zeitpunkt (z. B. Jugendweihe oder Beginn 
der Berufsausbildung) finanzielle Mittel. Zu diesem 
Zeitpunkt (Ablauf der Versicherung) wird die Versi
cherungssumme fällig, unabhängig davon, ob der 
Versicherte (das ist derjenige, auf dessen Leben die 
Versicherung abgeschlossen wurde, also z. B. Vater 
oder Mutter, während das Kind bei dieser Versiche
rung als Begünstigter bezeichnet wird) ihn erlebt 
oder nicht. Beim Tode des Versicherten durch einen 
Unfall wird zusätzlich sofort ein Betrag in Höhe der 
Versicherungssumme gezahlt. Die monatlichen Bei
träge sind bis zum Tode des Versicherten, längstens 
bis zum Ablauf der Versicherung zu zahlen. Versi
cherung zur Bereitstellung von finanziellen Mitteln 
bei Heirat des mitversicherten Kindes. Bei dieser 
Versicherung ist Versicherter ebenfalls derjenige, 
auf dessen Leben sie abgeschlossen wurde; das Kind, 
zu dessen Gunsten sie vereinbart wurde, ist mitversi
chert. Die Versicherung verfolgt das Ziel, dem mit
versicherten Kind durch zusätzliche finanzielle Mit
tel das Gründen eines eigenen Haushaltes zu erleich
tern. Die Versicherungssumme wird am Tag der 
Eheschließung, spätestens zum Ablauf der Versiche
rung, d. h. bei Vollendung des 25. Lebensjahres, fäl
lig. Sie steht auch dann zur Verfügung, wenn der 
Versicherte vorher stirbt. Von diesem Zeitpunkt an 
sind keine Beiträge mehr zu zahlen. Tritt der Tod des 
Versicherten durch einen Unfall ein, wird zusätzlich 
sofort ein Betrag in Höhe der Versicherungssumme 
gezahlt.

Lehrling - Jugendlicher, der in der Regel nach Ab
schluß der 10. Klasse der POS einen / Lehrvertrag 
abgeschlossen hat und sich auf der Grundlage der 
АО über das Lehrverhältnis vom 15. Dezember 1977 
(GBl. I 1978 Nr. 2 S. 42) in einer Ausbildung zum / 
Facharbeiter befindet. Die Rechte und Pflichten des
L. und des Betriebes (§§131 ff. AGB) entsprechen 
den Besonderheiten des Ausbildungsverhältnisses. 
Jeder L. hat das Recht und die Pflicht, sich ständig 
und beharrlich theoretische und praktische Kennt
nisse und Fertigkeiten im Beruf sowie eine gute All
gemeinbildung anzueignen bzw. diese zu vervoll
kommnen. Es ist seine selbstverständliche Pflicht, an 
allen Ausbildungsveranstaltungen teilzunehmen {/ 
Berufsschulpflicht); dazu gehört es auch, vormilitäri-
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